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I. Gesetze und Verordnungen 
1. Verordnung betr. Gründung der Evangelisch

lutherischen Kirchengemeinde St. Marien 
zu Hamburg-Fuhlsbüttel 

§ 1 
(1) Mit Wirkung vom 1. April .1%1 wird der Süd

teil der E:vangelisch-l1utherischen Kirchengemeinide zu 
Fuhlsbüttel, Kirche St. Lukas, von der Muttergemein
de ahgetr·ennt und· als „Evangelisch-lutherische Kir
chengemeinde St. Marien zu Ham~burg-Fuhlsbüttel" 
se1bstän.dig. 

(2) Die Muttergemeinide führt ab 1. April 1%1 den 
N ainen „Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. 
Lukas zu Hamburg-Fuhlsbüttel". 

§ 2 
Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. 

Marien zu Hamburg-Fuhlsbüttel ist eine Körperschaft 
des öffentlilchen Rechts. 

§ 3 
Die_Trennun.gsliriie ·der Kirchengemeinde St. Marien 

und St. Lukas verläuft wie folgt: 
Im Nordosten von der Überführung der Hochbahn 

ülber die Alster dem Alsterlauf bis zur Ratsmühlen
brücke fol1gend, dann hinter .den nördJichen Häusern 
des Ratsmühlenidammes bis Z\lr Alsterkrugchaussee 
und hinter den Häusern der westlichen Seite de·r Al
sterkrugch~ussee ·:bis zum Anfang der Zeppelinstraße. 

Im übrigen entspricht die Grenze zu den Nachbar
gemeinden Alsterdorf, Ohlsdorf und Klein-Borstel 
der bisherigen Grenze der Kirchengemeinde St. Lukas. 

§ 4 
Von .der Kirchengemeinde St. Lukas zur .Kirchenge-

meinde St. Marien treten über: 
Pastor Sc hie 1 
Pastor D e t e r 
Gemeindehelferin H oh m an n 
Kirchenmusiker Schubert h 
Kirchendiener G r ü t z k e 

§ 5 
(1) Vom Kirchenvorstand St. Lukas treten die Kir-

chenvorsteher 
WiMy Be ekel 
Hans B o r c h m a n n 
Elm·a Schuh 
Wolf S c ·h m e i. ß e r 
Gustav T o r n o w 

zur Kirchengemeinde St. Marien über. Die übrigen 
Kirchenvorsteher werden im ordentlichen Wahlver
fahren nach dem Kirchenvorsteherwahlgesetz ·gewählt. 

(2) Der Kirch·envorstandi der Muttergemeinide (St. 
Lukas) führt bis zur Konstituierung ·des Kirchenvor
standes der neuen Gemeinde dessen Geschäfte. 

(3) Der Kirchenvorstand St. Lukas ergänzt skh zu
nächst nach§ 31 des Kirchenvorsteherwathlgesetzes aus 
der Ersatziliste und 1gegebenenfaMs durich Zuwahl nach 
§ 33 des Ki,rchenvorsteherwahlgesetzes. 

§ 6 
Zur Kirchengemeinde St. Marien gehoren folgende 

Gebäude: 
Kirche und Pastorat Maieniweg 270 
Gemeindehaus Am Hasenberge 44 

. § 7 . 
Die Aufteilung des Vermögens findet zwischen den 

beteiligten Kirchengemeinden im Einvernehmen mit 
dem Kirchenrat statt. 

§ 8 
Die Kirchen·buchführergeschäfte der Kirchengemein

de St. Marien we11den ·bis auf weiteres durch: das Kir
chenbüro der Kirchengemeinde St. Lukas geführt. 

Hamburg, den 23. Januar 1961 

{102) 

Der Kir.chenrat 
D Witte 
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2. Ordnung des Weiblichen Jugendwerkes 

1. 
Das Jugendpfarramt wird geleitet vom Jugend

pastor. Innerhalb des -Jugendpfarramtes um.faßt das 
Weihliche Jugendwerk die Arbeit mit Mädchen und 
jungen Frauen. · 

II. 
Die Leiterin wird im Benehmen mit dem Jugend

pastor vom Kirchenrat berufen. 

III. 
Die Leiterin des Weiblichen Jugendwerkes übt 

iihren Dienst im Rahmen einer vom Kirchenrat zu er
lassenden Dienstordnung seLbständig aus. Sie ist dem 
Jugendpastor für ihr Arbeitsgebiet verantwortlich. 

IV .. 
Die Arheit gliedert sich in 

a) Sammlung aller Mitarbeiterinnen des Jugenddien
stes zu einer ständigen Konferenz 

b) Beratung der im J.ugend:dienst stehenden Gemein
.dehelfednnen und .anderer Mitai:tbeiterinnen. 

c) Pflege der Verbindung mit Gemeinden und Pa
storen zur Förderung der weiblichen J ugendaribeit 

.d) Anregung und Durchführung übergemeindlich:er 
Veranstaltungen für die weibliche Jugend 

e) Mitverantwortung bei gemeinsamen Veranstaltun
gen für weibliche und .männli ehe Jugend 

f) Unterstützung offener Arheitsformen (z. B. Häu
ser der Offenen Tür, Jugendwohnheime, Klubs.für 
Berufstätige). 

V. 
Die Arbeit :geschieht ..in ständiger Verbindung mit 

den anderen Arbeitsgebieten des J ugend.pfarramtes. 
Die Mitarbeiterkon.ferenz des Jugen·dpfarramtes unter 

. Leitung des Jugendpastors ist für .diese Zusammenar
beit zuständig. 

H am h ur g, den 12. Dezember 1960 

Der Kinchenrat 

(3527) 
D Witte 

II. Von der Synode 

III. Verwaltungsanordnungen 
1. Anordnung über die Verwaltung von 

Personalakten 

· A. AHgemeine Bestimmungen 

1. über alle in einem Dienstverhältnis zur Landes
kirche stehenden Personen werden Personalakten 
geführt. Diese sollen ein vollständiges und sachli
ches Urteil über das Dienstverhältnis und die Per
son ermö·glichen. 

2. Wenn Verhandlungen nicht zu ein~m Anstellungs
verhältnis geführt haben, werden die U ntei:lagen 
in ·die Akte „Bewerbungen" aufgenommen. 

3. über ·die Aufnahme von SchrHtgut in die Per
sonalakten entscheidet der jeweilige Personaldezer
nent. 

4. Es dürfen nur solche Unterlagen von der Auf-
. na.hme ausgeschlossen werden, die sich. nicht mit 

der dienstlichen Tätigkeit ·des Mitatbeiters :befas
sen oder ,die für eine persönHche Beurteilung ohne 
Belang sind. 
Aus den Personalakten dürfen keine Vorgänge 
entfernt werden. 

B. Geheimhaltung der Personalakten 

1. Alle Personalakten und· die Bewerbungsakten der 
Geistlichen sind „geheim". Sie befinden sich unter 
Verschluß. 

2. · (1) Einsicht in die Personalakten der Geistlichen 
steht nur dem Bischof und :in ,dessen Auftra·g dem 
theologischen Personaldezernenten des Landeskir
chenamtes zu. 
Anderen Personen wird Einsicht in die Personal
akten der Geistlichen nur mit besonde·rer Geneh-

migun.g des theologischen Personaldezernenten ge
stattet. 
(2) Einsicht in ,die ü:brigen P.erson-alakten steht
C!Jußer -dem Bischof un,d dem Präsidenten des Lan
deskirchenamtes nur -dem zuständigen Dezernen
ten zu. 
Andere Personen, .die ein bereichtigtes Interesse
nach.weisen·, kann der juristische PersonaMezernent
des Landeskirchenamtes im Einzelfalle Personal
akten 1ganz oder teilweise zur ·Einsicht freigeben. 
(3) Personalakten oder Schriftstücke, die zur Ein
siehtnahme freigegeben s~nd, werden im Landeskir-
chenamt persönlich vorgelegt. , 
(4) Mit .der Vei;.waltung · der Personal1akten der
Geistlichen wird ein Beamter beauftragt, ,der zur
besonderen Verschwiegenheit verpflichtet ist. Er
unterliegt dem Weisungsrecht -des theologischen
Personaldezernenten. 
Die Personailakten der nichtgeistliichen Bedienste
ten werden von der Personalabteilung verwaltet. 

3. über die Versendung der Personalakten an andere 
Kirchenleitungen oder an Behörden entscheidet bei 

· · Geistlichen der Bischo·f, sonst der Präsident" des 
Landeskirchenamtes. Dabei wird geprüft, ob eine 
Auskunft oder A.i~schrift genügt. 

4. (1) Jeder Mitarbeiter hat ein Recht auf Einsicht in 
seine vollständige Personalakte. 
(2) Vor Aufnahme von Schriftstücken, <lie für den 
Mitarbeiter belastend oder--.seinem .... Ruf abträglich 
sind, muß dieser gehört werden. Er hat in sol'chen 
Fällen das Recht schrHtliicher SteHunognahme und 
kann deren Einfügung in seine Personalakten ver
langen. 



(3) Bei Geistlichen entschei0det der Bischnf, ob und 
wie weit nach Ziffer 4 Abs:atz 1 iun·d 2 verfahren 
wird. · 

5. ~s~ ein Dienstst_~fverfahren an4~!1gig, so ~~nd gern 
Vorsitzenden des Z;Uständigen Gerichts auf Anfor
.derung die Personalakten zugänglich z·u machen. 
Er entscheidet nach ei:genem Ermessen über die 
Einsichtnahme durch weitere Personen gemäß den 
Disziplinargesetzen. 

C. Führung der Personalakten 

1. Die Personalakten gliedern sich in 

a) Hauptakte - brauner Aktendeckel (I). 
Sie enthalten Bewerbung, Lebenslauf und alle 
für die dienstHche Laufbahn des Mitarbeiters 
wichti!gen Vorgän.ge. -
„Nebenakten" zu den Hauptakten werden für 
Angelegenheiten geringerer Bedeutung geführt. 
Sie wer.den bei Anforderung der Personalakten 
nicht mit vorgelegt. · 

b) Prüfungsakten -:-- grüner Aktendeckel (II). 
Sie dienen zm 'Aufnahme sämtlicher für :die An
stellung und die.Festsetzung der· Bezüge wichti
.gen Prüfungsarbeiten und -zeu.gnisse. 

c) ,Disziplinarakten - roter Aktendeckel (III). 
Sie werden nach Abschluß eines Disziplinarver
fahrens angelegt und enthalten alle Vorgänge 
des Verfahrens. 

d) Gehaltsakten und andere wiederkehrende An
gelegenheiten (IV). 
Sie werden getrennt von den übrigen Personal
akten in der Personalabteilung verwaltet. 

D. Abgabe von Personalakten .an das Archiv 

1. Bei Beendigung des Dienstverhältnisses werden 
die unter C. 1 a - c auf.geführten. Personalakten 
ohne jede Aussonderung dem Archiv übertragen. 

2. Die Gehaltsakten verbleiben in -der Personalabtei
lung solange noch Zahlungen ,geleistet werden. 
Nach Beendi'gung dieser Zahlungen gehen auch die 
Gehaltsakten an das Archiv und werden dem Ge
samtband :der Personalakten einverleibt. 

3. (1) Mit der Übergabe der Akten .an das Archiv 
geht die Verantwortung auf den Leiter des Arichivs 
über. 

(2) Audi im Archiv stehen die Personalakten un
ter Verschluß. 

(3) über .ihre Benutzung zu wissenschaftlichen 
oder anderen. Zwecken durch andere Personen als 

· den· Leiter des Archivs entscheidet der jeweilige 
PersonaLdezerrient des Landeskirchenamtes. 

Die Verordnung über die Behandlung von Perso
nalakten vom 26. Mai 1955 (GVM 1955, Seite 28) wird 
aufgehoben. 

Ha m -b ur g, den 30. Januar 1961 

(150) 

Das Landeskirchenamt 
Dr. B o b ro w s k i , Präsident 
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2. Bibliotheksordnung für die Landeskirchliche 
Bücherei 

A. Verwaltung der Bibliothek 

1. Neuzugänge· erhalten alsbald nach ihrem Eingang 
eine Zugangsnumnier und einen das Eigentumsver
hältnis ausweisenden Stempel nach bibliothekari
schen Grundsätzen. Gleichzeitig werden die Neu
zugänge· in das Zugangsbuch und in. den Standort
katalog eingetragen und erhalten damit i'hre Signa
tur. 
Von jedem neu eingegangenen Buch werden Kar
teikarten für ·die einzelnen Kataloge hergeistellt. 

2. Die Bücher werden im Magazin nach Groß-Sach
gebieten aufgestellt. Eine systematische Gliederung 
·des Bestandes erfolgt nur im Systematischen Kata- · 
lo1g. 
Sollte sich herausstellen, daß die vorgenommene 
systematische Einordnung eine1s Buches nicht zu
trifft; so wird die. dazugehörende Karteikarte im 
systematischen Katalog neu eingeordnet. Dde Sig
natur und der Standort im Ma;gazin wird nicht ge
ändert. 

3. Der Buch.bestand -der Bibliothek wird in ·einem 
·Verfasser- .und Standortkatalog erfaßt und in 
einem Sy·stematischen- und einem Schlagwortkata
log erschlossen. · 

4. Die Landeskirchliche Bücherei wird aHe 2 Monate 
ein Verzeichnis ihrer Neuanschaffungen herausge
ben. Jeder Titel soll die ihm zugeteilte Si.gnatur 
ausweisen. 

5. Wird ·der Bibliothek die Verwaltung. von Bestän
den übertragen, ,die nicht Eigentum der Landes·~ 
kitiche sind, so sind dies·e Bestände im Magazin 
gesondert aufzustellen; die Katalogisierung wird · 
j1edoch ·niicht getrennt durchgeführt. Die Kartei
karten erhalten einen .auf da;s Eigentumsverhältnis 
hinw·eisenden Vermerk, entsprechendes gilt für die 
Bildung von Sonder~bteilungen. 

B. Benutzung der Bibliothek 

1. Die Landeskirchliche Bücherei isteht den Geistli
chen (Vikaren), Beamten und Angestellten -der 
Landeskirche, den Dozenten, Assistenten unid den 
Studenten der Theologischen. Fakultät der Univer
sität Hamhung und darüber hinaus -interessierten 
Personen z1ur Verfügung. 
Benutzer, ·die nicht GeistHche (V~kare), Beamte, 
Angestellte der Landeskirche ·oder· Dozenten und 
Assistenten und Studenten der Tiheologischen Fa
kultät sind, bedürfen . einer .ausdrücklilchen Benut
zungserlauhni·s, ·die vom Leiter der Bibliothek er
teilt wird. Sie· kann j1ederzeit widerrufen werden. 
In Zweifelsfällen entscheidet :der Dezernent des 
Landeskirchenamtes. 

2. Für jeden Benutzer ist 1bei erstmaliger Inanspruch
nahme der Bibliothek eine Karteikarte anzulegen, 
die die notwendigen Angaben zur Person enthal-
ten muß. · 
Jeder Benutzer erhält eine Lesekarte und· zwar in 
blauer Farbe, wenn er nach dieser fübliotheksord
nunig keiner ausdrücklichen Benutzungserlau:bnis 
bedarf, jedoch mit Ausnahme der Studenten, und 
in. roter Farbe, wenn eine ausdrückliche Benut-
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zungserlaiwbnis durch den Leiter der Bibliothek er
teilt worden ist. ·Studenten erhalten eiine weiße Le
sekarte, jeweils befristet für das laufende Universi
tätssemester. Ausstellung und Verlängerung erfolgt 
nacli Vorlage des gültigen Studentenausweises. 

3. Die A~sleihe und Rückgabe von Büchern erfolgt 
in der Leihstelle ·der Landeskirchlichen Bücherei zu 
den festgesetzten Entleihzeiten. Benutzer der Bi
bliothek haben grundsätzlich keinen Zugang zum 
Magazin. 

Die Leihfrist beträgt einen Monat. Eine Verlänge
rung ist mögliich, jedoch nur, wenn das entliehene 
Buch nicht anderweitig ·vor.bestellt ist. 

Wird ·die Leihfrist überschritten, so ist der Benut
zer unter Fristsetzung (eine Woche) zur Rückgabe 
aufzufordern. Wird auch diese Friist iiberschritten, 
so wird ·:eine Mahngebühr erhoben. Sie beträgt für 
Jede· angefangene Woche DM - ,50; wird die ge
setzte Rückgahefrist um · mehr als vier Wochen 
überschritten, so beträgt die Mahn.gebühr für jede 
angefangene Woche DM 1,-. 

Der Höchstbetrag der zu erhebenden Mahngebühr 
ist der Neuwert oder - falls ·das entliehene Werk 
im Buchhandel nicht mehr greifbar ist - der Wie
derbeschaffungswert des entliehenen Werkes. 

4. Die entliehen-en Büicher sind sorgsam zu ·behan
deln. Eine Weitergabe an Dritte ist unzulässig. Für 
die Haftung ·des Entleihers gelten ·die gesetzlichen 
Bestimmungen. 

5. Bei mehrfachem Verstoß gegen diese Bestimmun
·gen kann die Benutzungserlaubnis befristet oder 
für immer entzogen werden. 

C. Auswärtiger Leihverkehr 

Die Richtlinien für den Leihverkehr der kirchlichen 
Biibliotheken untereinander sind Bestandteil dieser 
Bibliotheksord~ ung. 

H a m ·b u r g , den 1. Dezember 1%0 

(123) 

Das Landeskirchenamt 
Dr. Pie t z c k er, Präsi1dent 

IV .. Aus der kirchlichen Arbeit 
Konfirmationstermine 1961 

(Be.reits den Geistlichen durch Rundschreiben 
mitgeteilt) 

Für die Konfirmation 1%1 werden die Sonntage 

erforderlich, auch der Sonntag Judica (19. März) frei
ge.geben. 

Hamburg, den 29. Dezember 1%0 

OcuH (5. März) und Lätare (12. März) und, soweit (312) 
Der Bischof 
D Witte 

V. Personalien 
1. Ausschreibungen 

In der Evan,gelis1ch-lutherischen Kirchengemeinde St. 
Stepihanus (Hamburger Stadtrandgemeill·de) ist eine 
der drei Pfarrstellen zu besetzen. (Bezirk von etwa 
6000 Seelen). · Bewerbungen von Amtsbrüdern, die 
nicht über 50 Jahre alt sein sollen und hesondere 
Liehe für Bibelar.beit und seelsorgerlichen Dienst in 
der Gemeinde haben, sind bis zum 31. März 1961 an 

·den Vorsitzer des Kirchenvorstandes. St. Stephanus, 
Pastor Paul Gerhard Müller, Hambu,rg 19, Lutteroth
str. 98, einzureichen. 
(202) 

Die Organisten- und Kantorenstelle in der . neuge
gründeten Kapernaumgemeinde zu Hamburg-Ho·rn 
ist haMmöglichst zu besetzen. Die Kapernaumkirche 
soll im Sommer 1961 eingeweiht werden. Die Gottes
dienste finden zur Zeit im Kirchsaa~ statt, in dem 
eine Kleinorgel mit Pedal steht. 

In Frage kommen Bewerber mit mindestens einem 
Zeugnis der Mittler·en (B)-Prüfung. Sie müssen geeig
net und :bereit sein, den Bau der Orgel in der neuen 
Kirche zu fördern, die Chor- und Singearbeit in den 
Gemeinde- und Konfirmandenkreisen auszubauen und 
sich in das Leben .der Gemeinde ein:mor"dnen. Die 
Anstellung richtet sich nach dem Gesetz über die An.; 
stellung1.werhältnisse der Kirchenmusiker in der Ham
bur.gisichen Landeskirche vom 17. Juni 1939 in der Fas-

sung vom 1. August 1946, die Besoldung nach der 
Vergütungsordnung für Kirchenmusiker in ·der Fas
sung vom 19. Dezember 1957. 

Bewerbungen mit handgeschriehenem Lebenslauf, 
Foto und Zeugnisabschriften sind his zum . 20. April 
1961 an den Kfrchenvorstand der Kapernaumgemein
de, z. Hd. von Pastor N iemann, Hamburg 34, Se'ha-
stiangasse 1, einzureichen. · 
(231) 

2. Wahlen, Berufungen und Einführungen 

Pastor Hans-Peter VoHert, Kirchengemeinde St. Ga
briel, wurde am 2. Advent, 4. Dezemher 1960, durch 
Bischof D Witte in sein Amt eingeführt. 

Bischof D Witte legte sein•er Einführungsansprache 
2. Tim. 4, Vel'ls 1-2, zugrunde. Pastor Vollert predigte 
über Luk. 21, Vers 25-36. 
(202) 

Pastor Christian Deter, Ki~chengemeinde · Fuhlsbüt
tel, wurde am 3. Advent, U. De;zemher 1960, .durch 
Bisichof · D Witte in sein Amt eingeführt. 

Bischof D Witte legte seiner Einführ.ungsansprache 
1. Kor. 4, Vers 1-5, zugrunde. Pastor Deter predigte 
über J es. 40, · Vers 1-9. 
(202) 



·Pastor Stephan Wienberg, Kirchen.gemeinde Ham
burg-Veddel, wurde am 4. Advent, 18. Dezember 1960; 
durch Bischof D- Witte in. sein· Amt. eingeführt. 

Bischof D Witte legte seiner Ei.nführun;gsansprache 
Joh. 1, Vers 16-17, zugrunde. Pastor Wienber.g pre
digte über J oih. 1, Vers 19-28 .. 
(202) 

·. Der mit der Seelsorge in der Flußschiffer!gemeinde 
beauftr•a,ge Pastor Christian .Schulze, Landeskirchliches 
Amt für Gemeindedienst, wurde am 4. Advent, 18. 
Dezember 1960, durch Bischof D Witte in sein Amt 
eingeführt. 

. Bischo.f D Witte legte seiner Einführungsansprache 
das Bitbelwort Titus 3-, Vers 4, zugrunde. Pastor Schul
ze priedigte über Joh. 1,· Vers 19-28. 
(202) 

Der Kirchenvor.stand der Kirchengemeinde St. J o
hannis-Harvestehude wählte am 9. Dez·ember 1960 auf 
Grund § 3 Abs. 5 des ·Gesetzes über. die Beset~ung 
von Pfarrstellen vom 18. Juni 1959 Hilfsprediger Pa
stor Olav Lingner zum Pastor der Kirchengemeinde 
St. J ohannis-Harvestehude. · 

Der Kirchenrat hat Pastor Lingner mit Wirkung 
vom 1. Januar 1961 in dieses Amt ·berufen. 

Pastor Lingner wur,de am 1. Januar 1%1 durch 
Bischof D Witte in sein Amt ein.geführt. 

Bischof D Witte legte seiner Einführungsansprache 
Luk. 2, Vers 21, zugrunde. P.astor Lingner predigte 
über Luk. 11, Vers 1. 
(202) 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Mi
chaelis wählte am 15. Dezember 1960 auf Grund § 3 
A:bs.. 5 des Gesetzes über .die Besetzung von Pfarr
stellen vom 18. Juni 1959 Pastor Werner Heidelbach 
zum Pastqr der Kirchengemeinde St. Michaelis. 

Der Kirchen.i.iat hat Pastor Heidelbach mit Wirkung 
vom 1. Januar 1961 in dieses Amt berufen. · 

Pastor Heidelbach wurde am 1. Januar 1961 dunch 
Hauptpastor Dr. Harros i~ sein Amt eingeführt. Haupt
pastor Dr. Harms legte seiner Einführungsansprache 
den 121. Psalm zugrunde. Pastor Hei1delhach predigte 
üher Luk. 2, Vers 21. 
(202) 

Der Kirchenvmstand der Dreifaltiigkeitsgemeinde 
wählte am 7. Dezember 1960 auf ·Grund § 3 Abs. 5 
des Gesetzes über die Besetzung von PfarrsteUen vom 
18. Juni 1959 Pastor der Landeskirche Ernst-Erwin 
P.ioch . zum Pastor der Dreifaltigkeitsgemeinde zu 
Hamburg-Hamm. 

Der Kirchenriat hat Pastor Pioch mit Wirkung voni 
1. Januar 1961 in dieses Amt ·berufen. 

Pastor Pioch wurde am Sonntag Sexagesimae, 5. 
Februar 1961, durch· Bischof D Witte in sein Amt 
eingefü.hrt. 

Bischo.f D Witte legte seiner Ei.nführungsansprache 
J es. 55, Vers 10-11 ·zugrunde. Pastor Pioch predigte 
über Luk.: 8, Vers 4--:-15. 
(202) 

Pastor Gerhard W obith, Matthäusge·meinde zu 
Hambtirg-Winterhude, wurde am · l. Sonntag 11ach 
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Epiphanias, 8. Januar 1961, durch Senior Dr. Wölher 
in sein Amt eingeführt. , 

Senior Dr. ·wölber legte seiner Ein-führ~rigsan
spr.aiche Joh. 1, Vers 14, zugrunde. Pastor Wo:bith 
predigte über Luk. 2, Vers 41-52. 
(202) 

Pastor Kurt Skowronnek, Kirchengemeinde der 
Martinsikirche in Cuxhaven-Ritzebüttel, wurde am 2. 
Sonnta.g nach Epiphanias, 15. Januar 1961, durch Bi
schof D Witte in sein Amt eingeführt. 

Bischof D Witte legte seiner Einführungsan~prache 
Römer 12, Vers 12, zugrunde. Pastor Skowronnek pre
digte über Johannes 2, Vers 1-11. 
(202) 

Die in der Kirchengemeinde St. Martinus-Eppen
dorf neu gegründete PfarrsteHe ist vom Kirchenrat 
auf Grund § 1 Abs. 3 .des Ges.etze~ über die Beset
zung von PfarrsteUen vom 18. Juni·· 1959 mit Pastor 
Günther Henning besetzt worden. · 

Der Kirchenrat hat Pastor Henning mit Wirkung 
vom 1. April 1961 in .dieses Amt berufen. 
(202) 

Der Kirchenvorstand der Apostelkirche wählte am 
8. Dez·ember 1960 auf Grund § 3 Ahs. 4 des Gesetzes 
üher die Besetzung von PfarrsteHen vom 18. Juni 1959 
Pastor Walter Reinisch aus Krumbach/Schwaben zum 
Pastor der Kirchengemeinde .der Apostelkinch:e. 

Der Kirchenrat hat Pastor Reinisch mit Wir~ung 
vom 1. April 1961 in dteses Amt berufen. 
(202) 

3. Beauftragungen, Ei:nennungen und Versetzungen 

Pastor Heinz-Georg Binder ist .auf seinen Antrag 
aus dem Pfarramt der Kirchengemeinde St. Andreas 
ausgeschieden und mit Wirkung vom 1. Februar 1961 
mit der Wahrnehmung der Seelsor,ge am Allgemeinen 
Krankenhaus Ochsenzoll beauftragt worden. 
(202) 

Gemäß Beschluß des Kirchenr.ats vom 19. Dezember 
1960 sind mit Wirkung vom 1. Januar 1961 Oberkir
ch·enrat Dr. jur. Otto Bobrowsiki zum Präsidenten des 
Landeskirchenamtes und Kirchenrat Georg Daur zum 
theologischen Oberkirchenrat ernannt worden. 
(152) 

4. Zuwei$ung von Lehrvikaren 

5. . Dienstbeendigungen, Beurlaubungen 

Aus dem Dienst der H:am:burgischen Landeskir(che 
scheiden mit kblauf des 31. März 1961 aus: 

Gemeindehelferin Gertrud Balow, Kirchengemeinde 
West-·Barmbek · 

Gemeindehelferin Käthe Böhlk, Kirchengemeinde 
.St. Johannis-Eppendod und 

Gemeindehelferin· Lieselotte Gautzsch, Dreifaltig
·keits.gemeinde Hamburg-Hamm„ 

(235) 
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6. Todesfälle 

N ach~uf für Pastor Frank Bodo Calliebe-Winter 
Genau fünf Monate waren seit der Beisetzung von 

Pastor Gerdts vergangen, da mußten wir .auf dem 
Moorburger Friedhof erneut einen Pastor zu Grabe 
tragen, ·dtesm.al den erst 34 Jahre alten amtierenden 
Moorburge.r Pa:stor seihst: Frank Bodo Cafüebe-Win
ter. Am 7. Dezember 1960 war er in ·einer Stuttgarter 
Klinik seiner seit dem 11. Lebens1jahr mit bewun
dernswerter Geduld ertragenen Di·abetes erlegen, ge
nau zehn Tage, nachdem er am 1. Advent zum letzten 
Male in der Moorhurger Kirche gepredi·gt hatte. Er 
hat somit trotz seiner schweren Krankheit bis zuletzt 
mit ·ganz.er Hingabe sein Amt versehen. Von seiner 
Ordination durch Landesbischof Schöffe[ am 30. No
vember 1952 (auch einem L Advent) an waren es ge-
rade acht Jahr.e. · · 

Dc~ch. hat Calliebe-Winter bereits viel früher ange
fangen, dem Herrn Christus und seiner Kirche zu 
dienen. In seiner Heimatstadt Stettin, wo er am 13. 
J anUJar 1926 als Sohn eines Studienrates geboren wor
den war, stellte er sich schon als Gymnasiast der Ge
meinde zur Verfügung und half an der Orgel und als 
Lektor in kriegsbedingten. Lese.gottesdiensten (Soldat 
konnte der Diabetiker nicht werden). 1945 durch die 
Russen a.ius der Heimat vertrieben und nach Elstorf 
Kreis Harburg verschlagen, setzte er sich dort.alsbald 
in derselben Weise ein. Im Herbst 1945 konnte er 
aber ·endlich verwirklichen, wozu· er sich· nicht ohne 
den Einfluß seines bewußt christlichen Elternhauses 
seit langem berufen wußte: er begann das Theologie
studium, das .er ·zunäichst in Hambur.g, wo er die da
mals provisorisch von der Landeskirche eingerichteten 
Vorlesungen besuchte, dann aber ha:uptsächlich in 
Münster absolvierte. Dort wurde durch Professor 
Rengstorff siein :besonderes Interesse für das Alte 
Testament geweckt; er wurde bald Mitarbeiter im In
stitutum J udaicum Delitzschianum. Nach der 1. theo
logischen Prüfung vor dem Hamhurgischen Prü.fungs
amt im Herbst 1950 eignete er :sich unter Anleitung 
seines Vikarsvaters v. Boltenstern spezielle Kenntnisse 
in liturgischen und kirchenmusikaliQchen Fragen an. 
Auch zeigte sich bei i1hm als von Vater und Mutter 
überkommenes Erbteil eine gute pädagogische Bega
bung. 

Nach der 2. theologischen Prüfun.g und der Ordi
nation begann . er, so ausgerüstet, seinen pfarramtli- · 
chen Dienst am 1. Dezember 1952 als Hilfsprdiger 
bei Pastor Reinke auf der Veddel. Dort hatte er sich 
durch seine frische, fröhliche Art, mit der er 1,mter 
jung und alt seinen Dienst verrichtete, die Herzen 
binnen Jahresfrist so ·gewonnen, daß man ihn nur un
gern scheiden sah. Drnch kamen seine reichen mensch
lichen Gaben und seine soliden Kenntnisse, vor allem 
aber seine nimmermüde Bereits.cha-ft ·zum Dienst in 
Verkündi.gung, Unterricht und Se.elsorge erst voll zur 
Auswirkung und, so darf man wohl sagen, zur S:e
gensreichen Bewährung, als er im Mai 1954 mit der 
Vertretung in Moorburg beauftragt und nach seiner 
bald erfolgten w.ahl am 12. September 1954 durch 
Oberkirchenrat Knolle dort eingeführt wurde. Kurz 
vor der Einführung hatte er sich mit der Apothekerin 
Helene Meyer verheiratet. Das junge Pa:ar, dem in 
Moorburg zwei Kinder geschenkt wurden (die Geht~rt 
des dritten erlebte der Vater nicht ,mehr), ·sah sich. in 
der seit 1945 durch verschiedentHchen, teilweise er-

zwun.genen Pastorienwechsel etwas zerrissen•en · Ge
meinde weitab von den übrigen Gemeinden der Lan
deskirche keiner leichten AuEgabe .gegeniüher. Doch 
schon nach vier Jahren w.ar d.ais Verhältnis zwischen 
Pa:stor und Gemeinde, nicht zuletzt infolge der uner
müdlichen Hausbesuche Ca.lliebe-Winters, ein so herz
liches geworden, daß die 1958 als .Folge der Diabetes 
eintretende Erblindung des Pastors von ihm, seiner 
Familie (seine im Ruhestand lebenden. Eltern waren 
mit nach Moorbutg gezogen), dem Kir1chenvorstand 
und der ganiZen Gemeinde nicht nur als Schickung 
Gottes getragen wurde, sondern zu weiterem Aufblü;. 
hen christlichen Lehens in Moorburg heitru!g. Die Ge-
meinde ist daher am 14. Dezember 1960 in ehrlichem 
Schmerz, dem der 2. Vorsitzer des Kirchenvorstandes 
mit :bewegten Worten Ausdruck zu gehen wußte, dem 
Sarge ihres jungen Pastors gefoLgt. 

Mit der Gemeinde können wir a.Ile in Hamburg es 
noch nicht fassen, daß Gott das Werk dieses in stiller 
Bescheidenheit und großer Treue wirkenden Mannes 
so früh vollendet hat. Denn CaHiebe-Winter wird 
nicht nur in Moorburg schwer zu ·ersetzen sedn, er 
fehlt uns auch: bei m.aruchen anderen Aufgaben inner
halb der Landeskirche und in zahlreichen freien Wer
ken der Kirche, den~n er ein treuer Mitarbeiter ge
wesen ist. So hat er vier Jahre lang bis Ostern 1960 
mit großer Freude an der Kirchenmusikschule Glau
benslehre und Bibelkunde unterrichtet, und es w.ar 
nicht nur für ihn. schmerzlich, daß er da-s seiner Er
blindung wegen schließlich doch auEgieben mußte. Bis 
zuletzt gehörte er dagegen dem liturgischen Aussjch.uß 
des Geis.tlichen Ministeriums an, in dem er mit seiner 
Besonnenheit und seinem Wiss.en wertvolle Mitar
beit l·eistete. Von den kirchlichen Werken vermißt ihn 
jetzt am meisten der J erusalemsverein, .dessen Belange 
er seit 1956 als Vertrauensmann in Hamburg so nach
drücklich und warmherzig vertrat wie keiner vor ihm. 
Darüber hinaus bemühte er sich um die mit Israel zu
sammenhängenden Fragen in der Gesellschaft für 
christlich-jüdische Zusammenarbeit in Hamburg und 
vor allem in dem Hambur.ger Arbeitskreis für Kirche 
und }udentum. Hier kam .ihm nicht nur seine gute 
Kenntnis des Hebräischen und des Alten T estamen
tes zustatten, sondern hier m.~chte sich .auch seine klare 
lutherische Glaubenshaltung stets sehr förderlich be- .
merkbar. Dieser s_chli.chte lutherische Glaube an das 
Evangelium, ·der sich bei ihm auch in seiner Liebe zur 
lutherischen Diaspora z-eigte (bis zu seiner· Erblin
dung war Call.liehe-Winter jahrelang Schriftführer im 
Hamburger Martin-Luther ... Bund), w.ar überhaupt die 
geheime Mitte dieser liebenswerten Persöniichkeit; 
und hier strömte 1dem s:o ·früh Volilendeten die Kraft 
zu, seiner Gemeinde und seine~ Kirche das zu werden, 
was wir nun in hleiben1der und dankbarer Erinnerung 
hehalten werden. Ihn selbst aber lasse Gott nun teil
haben an dem ewigen Gottesdienst derer, die ihre 
Kleider hell .gemacht ha•ben im Blute des Lammes. 
(203) 

Nachruf für Pastor em. Lic. Ernst Fischer 

Am 1. November 1960 starb im Alter von 82 Jah
ren Pastor em. Lic. Ernst Frkdrich Wilhelm Fischer. 

Im Jahre 1913 war durch den Tod von Pastor Roth-:-. 
lieb eine Pfarrstelle an der Hauptkirche St. J acobi 
vakant geworden. Senior war damals Hauptpastor D. 
Grimm, Kirchspielsherr und Präsi•dent des Kirchen-



rats der Bürgermeister Dr. Schröder. Der am 15. Juni 
1.913 erfolgten Wahl von Pastor Lic. Fischer stimmten 
Patronat und Senat zu. Pastor fischer hat dieses sein 
Gemeindepfarramt an St. J acohi bis zum 1. Mai 1941 
innegehabt. Dann schi-ed e.r auf eigenen Wunsch aus 
und ·stand zur Verfügung des Landeskirchenrats, be
sonders .im Ohlsdorfer Friedhofsdienist, his er am 1. 
Juli 1949 .in 1den Ruhestand trat. Er hat den ganzen 
W.andel einer Hauptkirchengemeinde aus der Zeit vor 
dem 1. Weltkrieg bis in die Jahre des 2. Weltkrieges 
hinein mit erlebt. 

Pastor Lic. Ernst Fischer, ge:boren am 10. Juni 1878 
in Bresl:au, ·studierte, nach dem Besuch der Königli
then. Landesschule Schuilpforta, in Tübingen, Berlin 
und Halle Theologie. Er le.gte di.e 1. theologische Prü
fung in HaUe ab und besuchte das Predigerseminar in 
W.ittenberg. Zum. Lic. theol. 1promovierte er mit einer 
Arheit über „Melanchthons Lehre von der Bekeh
rung". Seine 2. theologische Prüfung bestand er in 
Bre~la:u und wurde dann Studieninspektor am Predi
gerseminar für Rheinland und Westfalen in Soest. 
Kurze Zeit war er Pfarrer in Roda bei Ilmenau, von 
wo .er dann nach Hamhur.g kam. Hde~ konnte Bastor 
Lic. Fischer am 2. Oktober 1938 noch sein 25jähri:ges 
Amtsjubiläum an de.r Hauptkirche St. J acobi begehen; 
deren Zerstörung er schmerzlich miterlebte. Den Be
ginri des Wiederaufbaus hat er noch sehen dürfen. Er 
hat die Musik 1geliebt und darum ist es .auch ihm eine 
besondere Freude gewesen, daß die Arp Schnitger
Orgel vor der Ze~störung bewahrt blieb. Nicht nur 
von ihr, sondern von dem ganzen Gotteshaus hat er 
in seiner Antrittspredi.gt es gesagt, „daß man hier die 
Stätte suche, da Gottes Ehre wohnt''. 
(203) . 

· Nachruf für Pastor em. Dr. Ernst Smechula 

Auf dem Wege zu einer Trauerfeier starb am 30. 
Januar 1%1 im 69. Lebensjahr Pastor i. R. Dr. Adolf 
Ernst Smechula. Er kam .aus der Hannoverschen Landes
kirche, in der er nach :dem Studium von Theologie und 
Philosophie in Jena, Marburg und Göttingen beide 
theolQgischen Prüfungen be.standen hatte, im Jahre 1934 
an die St. Annen-Kirche in Hammevbrook. Seine Kir
che, den Stadtteil und die Bevölkerung in Hammer
brook gewann er sehr bald Heb. Er teilte das Schick-
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sal der Menschen dort in den sch!weren. Kriegsjahren 
und erlebte die Vernichtung dieses ganzen Stadtvier
tels. mit der Zerstörung der St. Annen-.Kiirche undi al
ler kinchJichen Gebäude. Er nahm sich der Evakuier
ten im W arthegau an und tat dort seelsorgerlichen 
Dienst in schwerer Zeit. Nachdem er im Jahre 1947 
auf eigenen Antra.g in den Ruhestand versetzt war, 
kehrte er ,im Jahre 1949, ·zunächst kommissarisch, ails 
P.astor nach St.· Annen zurück, iuim dann. ;im Fehruar 
1950 vom Kirchenvorstand St. Annen wieder einstim
mig als Pastor gewählt zu werden. Unter schwieri1gen 
Verhältnissen hat P.aistor Dr. Smechlula die Gemeinde 
von neuem -gesammelt, bis der Kirchsaal Schultzweg 
für die Gemeinde eine erträgliche Lebensmö.glichkeit 
bot. Hier konnten n.un wieder Gottesdienste und 
Amtshandlungen i:p. einem würdigen Raum .gehalten 
werden, hier konnten auch Jugend- und .andere Ge
meindegrup.pen skh versammeln. Es war eine kleine, 
erb.er treue Gemeinde, .der Pastor Smechrula in den letz
ten Jahren gedient· hat. So war es ihm eine Freude, 
daß er· noch einige Monate nach seiner Pensionierung 
zu Ende ·des letzten Jahres durch einen Beschäfti~ 
gungsauftrag diesen . Dienst weiter tun durfte; beson
ders aber hatte er die Hoffnung, seinen letzten Kon
firmandenjahrgan.g „ noch einzusegnen. 
Pastor Dr. Smechula gehörte zu der Generation, die 
noch vor dem 1. Weltkrieg studierte und ·die von den 
theolo.gischlen Lehrern jener Z.eit. ·die Prägung für 
Leben und Amt erfuhr. 

1929 hatte Pastor Smechula in Mün·ster noch zum 
Dr. ·phil. promoviert. Das geschah, wä:hrend er im 
Pfarramt war, um auch sein wissenscha.ftliches Inter
esse zu dokumentieren. 

Sein·e St.-Annen-Gemeinde hing an ihrem Seelsorger 
und hat ihn 1auch in schweren und kritischen Zeiten 
nicht ver.gessen. So nahm sie mit .der Familie, den 
Mitarbeitern und Amts:brüdern im Trauergottesdienst, 
der am 4. Februar .im Kirchsaal St. Annen gehalten 
wurde, unter dem Herrnwort aus .der Lesung des 
T a,ges von ihm Abschied: 

„Ailso au;ch ihr; wenn ihr alles getan habt, 
was ·euch :befohlen ist, so sprechet: Wir sind 
unnütze Knechte; wir haben getan, was wir 
zu tun schuldig waren" (Luk. 17,10) 

(203) 

VI. Mitteilungen 
1. Kirchenvorsteherwahl in der Evangelisch-luthe

rischen Kirchengemeinde Curslack 

Die durch! Beschluß des Kirchenrats vom 3~ Oktober 
1960 angeordnete Wahl .der Kdrchenvorste.her in der 
Evangelisch-lutherischen Kirichengemeinde Curslack 
hat am 8. Januar 1%1 stattgefunden. 

Danach sind .gewählt 
zu Kirchenvorstehern: 

Hans Harden 
Gerhard Kirsch 
Johannes Kahl 
Otto Hars 
Wilhelm Stoewin.g 
Paul Krebs 
Ewald Wilken.s 
Elisa·beth .Busch 

zu Ersatzleuten: 
Ernst Gundlach 
Hulda Dabelstein 
Arthur Buhk 
Hans ·Hermann Eggers 

Da Einsprüche ,gegen das W ahlergebn.is gemäß § 32 
Abs. 1 .des Kirchenvorsteherwahlges·etzes vom 1_4. Mai 
1959 nicht eingelegt worden sind, ·gelten die Genann-
ten .als .gewählt. . 

Ha mb ur g, den 26. Januar 1%1 

(131) 

Der Kirchenrat 
D Witte 
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(361) 

Gemeinde 

I. Hauptkirchenkreis 
1. St. Petri •••••••• , , ••• , ••• 
2. St. NikQlai • , •••••• ~ ••••.• 
3, St. Katharinen ••••••• , •••• 
4. St. Jacobi •••• , ••••••••••• 
5. St. Michaelis ••••• , • , • , , ••. 
6. St. Pauli.Süd ••••••• , ••••• 
7. St. Pauli•Nord ~· .•.•....•.. 
8. St, Georg „ . „ „ „ , .. „ .... 
9, Finkenwerd_ei ••• •.• ••••• ,,. 
~o. Moorburg .o_' ••••••.••••••••• 

II. Westkreis 
11. Christuskirche Eimsbüttel ... 
12. Apostelkirche •.•...••••.•. 
13. St. Stephanus , „. „. „. „ „ 
14. St. Johannis-Harvestehude •• 
15, St. Andreas •••••••.••••••• 
16. St. Markus-Hoheluft •••••• , 
J7. Bethlehemkirche „ „ „ „ „ . 

III. Nordkreis 
18. St. Johannis-Eppendorf ••••. 
19, St. Martinus-Eppendorf ••••• 
20. Groß•Borstel,,, ••••••••• ,. 
. 21. Matthäusgemeinde· Winterh. 
22. Epiphaniengemeinde •••.••• 
23. Paul Gerhardt-Gem.-Winterh. 
24. Alsterdorf ............•..... 
25. Ohlsdorf , •••••••.......... 
26. Fuhlsbüttel ............•••• 
27. Hummelsbüttel ••••••• „ ... 
28. Klein•Borstel. •• , •••••••••• 
29~ Ansgar-Langenhorn •.•••.•. 
30. Nord-Langenhom ••.•• , •..• 

IV. Ostkreis 
31. St. Gertrud .. , , ••••••••••• 
32. Uhlenhorst • , •• , •.• , •• , ••• 
33. Eilbek•Friedenskirche .••• , •• 
34. Eilbek.Versöhnungskirche ••• 
35. Alt.Barmbek, •••••••••• , .•. 
36. West•Barmbek •••••••.••.• 
37. Nord•Barmbek , ••••••••••• 
38. St. Gabriel · • • • . .......... . 
39. Dulsberg .....•..••••••••• 

V. Südkreis 
40. Borgfelde •• , •••••••••• , •• 
41. St. Annen ••••••••••.•••••• 
42. Dreifaltigkeitsgemeinde Hamm 
43. Paulusgemeinde~Hamm ..... 
44. Süd Hamm ••••••••••••.•• 
45. Martinsgemeinde Horn •• , . , 
46. Timotheusgemeinde Horn .. , 
47, Kapernaumgemeinde Horn 
48, Philippusgemeinde Horn .... 
49. St. Tnomas,, ••••••..• , .• 
SO. Veddel., •••••••••••••••• , 

VI. Kreis Bergedorf 
5.1. Bergeqorf •••••••.•• ~ •••.• 
52. Geesthacht; . ~-, •••••••••• • • 
53. Altengamm'e ••••••• ~ •••••• 
54. Kirchwerder •••••••••••.•.• 
55. Neuengamme ••••••••••••• 
56. Curslack , •••••••••••••••• 
51. Allermöhe ••• , •••••••••••• 
58, Billwerd.er •••••••••••.... 
59, Nettelnburg , •.• , •••••••••• 
60, Moo#leet, : • , , , • ! ••••••••• 

61, Ochsenwe,-der ••••••••••••• 

VII. Kreis Cuxhaven 
62. Ritzebüttel. , •• , , •• , •• , •••• 
63, Groden ••••• , •••• , ••••••• 
64. Döse •••••• ,, •••• , ••••••• 

Sahlenburg ••••••••••••.•. 
65. St. Petri-Cuxhaven ••••.••• 

VIII. Sonst. Gemeinden, 
Kapellen, Anstalten 

66. Flußschiffergemeinde •••••• 
67, Seemannsmission ....•••.••• 
68. Flüchtlingslager Finkenwerder 
69. Schröderstift „ .. „ ..... „ •.. 
70. Krankenhäuser , •••.•• - •.. 

4. Kollektenergebnisse 
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2. N amensändenm.g der Evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinde Hummelsbüttel . 

Der Kirchenv:orstand der Kirchen:g.emeinde Hum
inelshüttel hat in seiner Sitzung vom 3. N ovemher 
1960.den Namen \der Gemeinde auf Grund der Richt
linien für die Benennung •der Kir~hen1g_eme-inden vom 
15. Oktober 1959 ~GVM Nr. 10 vom 12. November 
195~) in „E'viangelisch-lutheriische Christophorus
gemeinde zu Hambur.g-Hummelsbüttel" geändert. 
(100) 

3. ·Etnführung neuer Dien'.stsiegef im Jahre' 1960 

Das Archiv der Landeskirche ·gibt ibekannt, daß 
nachstehend aufgdührte Kirchenigem:ein:den im Ein
vernehmen mit der Siegelkomip.ission des Kirchenr~ts 
neue Dienstsiegel eingeführt haben: 

1. Kirch'.engemeinde Alt-Barmbek: 
Form: ispitz-oval, 40 X 25 min 
Umslchrift: ·+ HEILIGENGEISTKIRCHE. 
HAMBURG . ALT-BARMB!BK + 
BHd: Gott-Vater mit Taube a·ls Sinnbild des Hei
ligen Geistes (nach der Vorlage des alten Sie,gels 
des Hambur.ger Hospitals zum Heiligen Geist). 
Das .alte Rundsiegel der Kirchengemeinde Alt
Barmbek i•st seit Februar 1%0 ungültig. 

2. Paulusgemeinde zu Hamburg-Hamm: 
Form: spitz-oval;40 X 27mm 
Umschrift: + P.AULUSKIRCHE . HAMBURG
HAMM + 
BiM: Paulus mit Buch und Schwert 

3. Gemeinde der Bethlehem-Kirche .zu Hamburg: 
Form: spitz-oval, 40 X 25 mm 
Umschrift: + EV . LUTH . BETHLEHEM . 
KIRCHE . ZU . HAMBURG + . 
Bild: Maria mit dem Kinde im Dreibogen, ·der 
die Stadt Bethlehem 1darstellt, darü1ber zwei Hirten. 

4. Ev.-lutherische Kirchengemeinde zu Fuhlsbüttel, 
Kirche St. Lukas: 
Form: ;spitz-oval, 40 X 28„tnni 
Umschrift: + KIRCHE SANKT LUKAS + 
HAMBURG FUHLSBüTTEL + 
Bild: Lukas schreibend am Pult 
Das alte Schriftsiegel :der Kinchengemeinde Fuhls
büttel ist seit dem 10. August 1960 ungültilg. 

5. Ev.-lutherische Kirchengemeinde St. Gabriel: 
Form: spitz-oval, 40 X 23 mm 
Umschrift: + EV . LUTHER . GEMEINDE 
ST . GABRIEL. HAMBURG·+ 
Bild: Erzenigel Gabriel in VerkündigungssiteUung, 
nach rechts gewenidet, dahinter das Kreuz 
Das alte Siegel „Hambur.g-Nord-Barmhek-Hartz
loh Gabriel-Kirchsaal" ist seit September 1960 un
gültig. 

6. KJrchengemeinde Hamhurg-Dulsberg: 
Form: spitz-oval, 40 X 26 mt_n 
Umschrift: + FROHBOTSCHAFTS-.KIRCHE . 
IN HAMBURG-DULSBERG . . 
Bild: Schiff auf dreifacher Welle mit Monogramm 
Christi als Mast 
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5. Aufkommen aus dem Diakoniegroschen 
vom 1. April1959 bis 31. März 1960 

I. Hauptkirchenkreis 

II. Westkreis 

III. Nordkreis 

IV. Ostkreis 

V. Südkreis 

1. St. Petri 
2. St. Nikolai 
8. St. Katharinen 
4. St. Jai:obi , •. 
5, St. Michaelis • 
6. St. Pauli•Süd 
7. St. Pauli•Nord 
8. St. Georg • • 
9, Finkenwerder • 

10. Moorburg 

11, Christuskirche-Eimsbiittel •.. 
12. Apostelkirche • • • • • 
13, St. Stephanus • • • . • 
14. St. Joham;1is-Harvestehude , 
15, St. Andreas • • • 
16. St. Markus-Hoheluft • , 
17~ Bethlehemkirchc ab 1.1.60 • 

18. St. Johannis-Eppendorf • 
19. St. Martinus-Eppendorf • 
20. Groß•Borstel • • • • 
21. Matthäusgem.-Winterbude 
22. Epiphaniengcmeindc 
23. Nord•Winterhude • 
24. Alsterdorf • • 
25. Ohlsdorf . . • 
26. Fuhlsbüttel . • . 
27. Hummelsbüttel . 
28. Klein•Borstel • • • • • 
29. Langenhorn 1.4.59-30.9.59. 

Ansgar· „ 1.10.59-31.3.60 • 
Nord• „ l, 10.59-31.3.60. 

30. St. Gertrud 
31. Uhlenhorst . • • • • 
32. Eilbek•Friedenskirche • 
33. Eilbek•Versöhnungskirche 
34. Alt•Barmbek 
35. West•Barmbek 
36. Nord•Barmbek 
37. St. Gabriel • . 
38, Dulsberg • . 

39. Borgfelde . . . . • 
40. St. Annen • . • • 
41. Drcifaltigkeitsgcm.-Hamm 
42. Paulusgemeinde•Hamm 
43. Süd.Hamm , • • . • 
44. Horn 

1.4';59 - 30.9.59 -1.858.- . 
1.10. 59- 31.3.60. 1.190.-

45. Philippusgemeinde ab 1.1. 60 
46. St. Thomas 
47. Veddel • • . . .. . . 

VI. Kreis Bergedorf 
48. Bergedorf • 
49. Geesthacht • 
50. Altengamme 
51. Kirchwerder 
52. Neuengamme 
53. Curslack • 
54. Allermöhe • 
55. Billwerder • 
56. Nettelnburg 
57. Moorfleet . 
58. Ochsenwerder 

VII. Kreis Cuxhaven 
59. Ritzebüttel 
60. Groden • 
61. Döse. • 

Sahlenburg • • 
62. St. Petri•Cuxhaven , 

VIII. Sonstige Gemeinden, 
Kapellen und Anstalten 

63. Flußschiffergemeinde 
64. St. Johannes•Kapellc 
65. Krankenhaus Barmbek · 
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Das. alte liegend-ovale Siegel der Kirchengemeinde 
Dulsberg ist seit September 1960 ungültig. 

7. Ev.-lutherische Kirchengemeinde Ansgar Harn-
. burg-Langenhorn: 
Form: spitz-oval, 37 X 24mm 
Umsichrift: + KIRCHENGEMEINDEANSGAR. 
~IN HAMBURG LANGENHORN + 
Bi1d: Bischof Ansgar (Kopfstück) in einem Vier
paß mit füschofss-tab und Kirche 
Oas alte .Schriftsiegel „Ansgar" .der Kirchen
gemeinde Langenhorn. ist seit dem 15. Dezember 
1%0 ungültig. 

8. Ev.-lutherische Kirchengemeinde Hamburg Nord
Langenhorn: 
a) Form: spitz-oval, 37 X 24.mm 

Umschrift: + SANKT JÜRGEN KIRCHE . 
HAMBURG LANGENHORN + 
Bild: Ritter St. Jürgen (Bruststück) ·durchbohrt 
mit einer Kreuzlanze den Drachen 
Da~ alte SchrHtsiegel „St. Jür;gen" der Kirchen
genl:einde Langenhorn ist seit dem 15. Dezem
ber 1%0 ungü:ltiig. 

b) Form: spitz-oval, 37 X 25 mm 

(2011) 

Umschrift: + BRODER HINRICK KIRCHE 
. IN HAMBURG LANGENHORN + 
BiLd: Verbrennung des Märtyrers Heinr~ch.von 
Zütphen, darunter Kelch' und Buch 
Das alte Schrifts:fogel „Broder Hinrick" der 
Kirchengemeinde Langenhorn ist seit dem 
15. Dezember 1960 ungültig. 

4. Kollektenergebnisse 
(siehe Seite 8) 

5. Aufkommen aus dem Diakoniegroschen 
(siehe Seite 9) 

6. Verkauf eines Talars 

Hamburger Talar, gut erhalten, für schlanke Figur 
(Gr. 1,75 m) günstig abzugeben. Interesisenten werden 
gebeten, sich mit Fr.au Hennecke, Hamburg-Rahl
st.e:dt II, Meiendorfer We•g 3, Ruf: 63 86 82, in Ver-
bmdung zu setzen. 
(209) 

Herausgegeben vom Kirchenrat der Evang.-luth. Kirche im Hamburgischen Staate I Phönix-Druck, Hamburg 4, 750. 2. 61 




